
 

 

STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 4 

Vorlage Nr. 46/2023 
Sitzung des Gemeinderats 

am 18.04.2023 
-öffentlich- 

 
 

Freibad Güglingen 
- Öffnungszeiten und Eintrittspreise für die Saison 2023 
 
 
Antrag zur Beschlussfassung: 
 
Das Freibad Güglingen wird in der Saison 2023 von 01.05.2023 bis 10.09.2023 geöffnet. 
Montag und Donnerstag sind Schließtage. An den anderen Tagen wird das Bad von    
10.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet. 
 
Die Eintrittspreise für die Saison 2023 werden wie in der Anlage aufgeführt beschlossen. 
 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
 
Themeninhalt: 
 
a) Öffnungszeiten 
Wie viele andere Bäder auch, hat auch das Freibad Güglingen das Problem, dass ein personeller 
Engpass besteht. Es besteht ein genereller akuter Mangel an Fachangestellten für Bäderbetriebe. 
Auf Ausschreibungen gehen keine Bewerbungen ein und die Fachangestellten können sich die 
Arbeitsplätze aussuchen. Hinzu kommt, dass die Arbeitszeiten im Freibad nicht sehr attraktiv sind. 
Daher muss in Güglingen davon ausgegangen werden, dass die Saison mit zwei Fachangestellten 
gestemmt werden muss. Alle weiteren folgenden Ausführungen basieren darauf, dass zwei 
Fachangestellte vorhanden sind. Sollte es hier zu einem Ausfall einer Person kommen, müsste 
das Bad an weiteren Tagen geschlossen werden oder die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. 
  
Bereits frühzeitig, als klar war, dass kein weiteres Personal generiert werden kann, trat die 
Verwaltung in Kontakt mit dem Betreiber, Stadtwerke Bretten, um nach Lösungen zu suchen. Als 
Möglichkeit wurde dann die Variante mit zwei Schließtagen ausgearbeitet. Die Alternative zu einer 
Schließung an zwei Tagen wäre eine komplette Schließung des Bades über die gesamte Saison. 
Um den Besuchern überhaupt die Möglichkeit der Nutzung eines Bades zu geben, wird dringend 
empfohlen, die zwei Schließtage umzusetzen. Diese sollen am Montag und Donnerstag liegen. 
An den anderen Tagen wird das Bad von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet werden. 
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Damit an den Schließtagen dennoch Betrieb im Bad stattfinden kann, wurde mit den Schulen und 
einer externen Schwimmschule Kontakt aufgenommen. 
Die beiden örtlichen Schulen, Realschule und Katharina-Kepler-Schule, haben sehr großes 
Interesse an den beiden Schließtagen Sportunterricht im Bad, also Schwimmen anzubieten. Hierzu 
laufen bereits konkrete Planungen. Das Bad wäre an diesen beiden Tagen dann von 9 Uhr bis 
15.30 Uhr durch die Schulen belegt. Das Angebot des Schulunterrichts an diesen beiden Tagen 
hat den Vorteil, dass der Unterricht und die Badegäste sich nicht in die Quere kommen. Des 
Weiteren muss von Seiten des Betreibers an diesen Tagen keine Beckenaufsicht geleistet werden, 
da dies von den Lehrkräften übernommen wird.  
Bezüglich der Beprobung des Wassers und der Reinigung des Beckens wurde eine Lösung 
gemeinsam mit dem Badbetreiber gefunden. Dadurch ist sichergestellt, dass alles entsprechend 
den geltenden Vorgaben ablaufen kann. 
 
Mit der privaten Schwimmschule, welche seit mehreren Jahren Schwimmkurse im Bad anbietet 
wurde ebenfalls Kontakt aufgenommen. Hier stand die Überlegung im Raum, dass durch die 
Schwimmschule neben Schwimmkursen auch Aquafitness angeboten werden könnte. Leider ist 
das Angebot von „Sportkursen“ nicht möglich, da auch in diesem Bereich die Dozenten fehlen. Es 
soll jedoch im Freibad in Güglingen wieder ein Schwimmkurs angeboten werden. Dieser würde 
täglich in den Sommerferien von 31.07. bis 25.08. am Vormittag stattfinden. Da es sich um ein 
Angebot in den Ferien handelt, kommt sich dies mit dem Schulunterricht nicht in die Quere. Die 
genauen Zeiten werden noch mit der Ansprechpartnerin abgestimmt. Ggf. besteht die Möglichkeit, 
dass der Kurs schon etwas vor der offiziellen Öffnung beginnt. Dies ist möglich, da hier die Dozentin 
(wie auch an den Schließtagen) die Aufsicht übernimmt.  
 
Die DLRG hat in den vergangenen Jahren an Wochenenden und heißen Tagen das 
Freibadpersonal bei der Badeaufsicht unterstützt. Für die kommende Badesaison hat die DLRG 
auch vorgesehen einen Schwimmkurs für Kinder an Samstagen vor der Badöffnung in Abstimmung 
mit dem Betreiber anzubieten. 
 
Somit wären die Schließtage gut gefüllt. Evtl. bestünde noch die Möglichkeit, an den Schließtagen 
Kurse durch die VHS oder Vereine anzubieten, diese müssten dann allerdings um die Schulzeiten 
gelegt werden, da die Verwaltung gerne den Schulen hier einen „Vorrang“ einräumen würde. Mit 
der VHS wurde ein Vorgespräch geführt. Seitens der VHS besteht Interesse. Mit dem TSV 
Güglingen hat ein Gespräch stattgefunden. Hier wird derzeit keine Möglichkeit gesehen eine 
Aktivität im Freibad anzubieten. 
 
Es ist allen Beteiligten bewusst, dass die Schließung des Bades an zwei Tagen keine favorisierte 
Lösung ist. Vor dem Hintergrund, dass aber ohne Schließtage das Bad ansonsten ganz 
geschlossen werden müsste, ist es das „kleinere Übel“. Durchaus ist auch bewusst, dass durch 
die anderen Öffnungszeiten das Frühschwimmen entfallen muss und hierdurch die Personen, 
welche bisher von dieser Möglichkeit rege Gebraucht gemacht haben sich künftig auf andere 
Zeiten einstellen müssen.  
Die Verwaltung empfiehlt daher dem Gremium für die Saison 2023 von 01.05.2023 bis 10.09.2023 
zwei Schließtage (Montag und Donnerstag) zu beschließen. An den anderen Tagen wird das Bad 
von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet. 
 
 
b) Eintrittspreise für die Saison 2023 
Für die kommende Saison müssen auch Eintrittspreise für das Bad festgelegt werden. Diese 
können der beigefügten Anlage entnommen werden und sollen so beschlossen werden. 
Aufgrund der Schließung des Bades an zwei Tagen, schlägt die Verwaltung vor, den Preis der 
Jahreskarten um 2/7 zu kürzen. 
 
09.03.2023, Behringer/Koch/Kenngott
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Anlage 1 zur Haus- und Badeordnung – Gebühren für das Freibad 
Güglingen ab der Badesaison 2023 
 

Eintrittspreise Freibadkasse 

1. 
Einzelkarten – nur gültig am Tag der Lösung 
(berechtigt nur zum einmaligen Eintritt in das Bad) 

  

a) Erwachsene ab 18 Jahre 3,70 € 

 ab 17.30 Uhr (Feierabendkarte) 2,20 € 

b) Jugendliche von 6 bis unter 18 Jahre 1,60 € 

 ab 17.30 Uhr (Feierabendkarte) 1,00 € 

c) 
Vollzeitschüler, Studenten, Schwerbehinderte (ab 
50 %) gegen Vorlage entsprechender Ausweise 

1,60 € 

 ab 17.30 Uhr (Feierabendkarte) 1,00 € 

2. Jahreskarten   

a) Erwachsene 35,00 € 

b) Jugendliche von 6 bis unter 18 Jahre  17,00 € 

c) Ermäßigte nach Ziffer 1 c) 17,00 € 

3. Familienkarten (nur innerhalb eines Haushalts)   

  1. Erwachsener 35,00 € 

  Anschlusskarte für Erwachsene ab 18 Jahre 25,00 € 

    1. Kind 6 bis unter 18 Jahre 5,00 € 

    2. Kind 6 bis unter 18 Jahre 4,00 € 

    ab 3. Kind bis unter 18 Jahre frei 

4. Sonstige Entgelte   

a) Pfand für Dauerkarten / Armband 5,00 € 

b) Ersatz für Wertschließfachschlüssel 12,00 € 

c) 
Ersatz für Beseitigung von Verunreinigungen je 
Std. 

50,00 € 

d) Ersatzkarte/Armband bei Verlust (zzgl. 5 € Pfand) 5,00 € 
 
 
 

Anmerkungen:  - Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, müssen sich aber in Begleitung von  
                                             zahlungspflichtigen Erwachsenen befinden 

   - der Erwerb einer Anschlusskarte für Kinder ist nur im Zusammenhang 
     mit dem Erwerb einer Erwachsenenkarte möglich 
   - bei Missbrauch wird die Saisonkarte eingezogen 
 

Güglingen, 21.03.2023 
 


